
Stadt Springe   31832 Springe, den 12. Juni 2025 
 
 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Am Donnerstag , den 26.06.2025, findet um 18:00 Uhr die 26. Sitzung des  Rates der Stadt 
Springe  in der Aula der Grundschule Hinter der Burg , Hinter der Burg 3 , 31832 Springe  
statt. Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Hinweis:  
Es ist beabsichtigt, von der Regelung in § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Springe 
(Ortsrecht 10 -1) Gebrauch zu machen. Die Sitzung soll aufgenommen und über den Y-
ouTube -Kanal der Stadt Springe live übertragen werden.  
 
 

Tagesordnung  
 
 
A.  Öffentlicher Teil  
 
1. 

  
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 
 

2. 
  

Anfragen der Zuhörenden 
 

3. 
  

Genehmigung des Protokolls über die 25. Sitzung des Rates der Stadt Springe am 08. 
Mai 2025 - öffentlicher Teil - 
 

4. 
  

Mitteilungen der Verwaltung 
 

4.1 
  

Mitteilung aller bewilligten über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen und Tech-
nischen Umbuchungen seit der letzten Finanzausschusssitzung, Stand 04.06.2025 
 

5. 
  

Bereich Feuerschutz, Ordnung und Verkehr 
 

5.1 
  

Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Springe - Ortsfeuerwehr Boitzum - 
 

5.2 
  

Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Springe - Ortsfeuerwehr Eldagsen - 
 

6. 
  

Bereich Bauen, Technik und Betriebshof 
 

6.1 
 

Bauliche Umsetzung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS Springe 
 

6.2 
 

BauA IGS Umbau und Erweiterung Zusätzliche Haushaltsmittel für Baunebenkosten 
 

7. 
  

Bereich Schule, Sport und Kultur 
 

7.1 
 

Künftiges Raumprogramm der Grundschule Gestorf 
 

7.2 
 

Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Springe 
 

7.3 
  

Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 in Springe 
 

8. 
  

Bereich Finanzen, Wirtschaftsförderung, Personalentwicklung und EDV 
 





15. 
  

Anfragen der Ratsmitglieder 
 

 
B.  Nichtöffentlicher Teil  
 
gez. Springfeld  
Bürgermeister  
 
Hinweis:   Die Bekanntmachung und ggf. weitere Informationen zu der 

Sitzung sind im Rats- und Bürgerinformationssystem unter 
www.springe.de/ris abrufbar. 

 

http://www.springe.de/ris
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P r o t o k o l l 
 

über die 25. Sitzung des Rates der Stadt Springe am Donnerstag, 8. Mai 2025 um 18:00 Uhr 
in der Aula der Grundschule Hinter der Burg, Hinter der Burg 3, 31832 Springe 
 
 
Teilnehmende: 

 
Ratsvorsitzender 

 
 

Brezski, Eberhard  
 
Bürgermeister 

 
 

Springfeld, Christian  
 
Ratsmitglieder 

 
 

Austermann-Haun, Ute  
Bani Ardalan, Christian  
Becker, Tanja  
Bennecke, Hendrik  
Brenneke-Schiller, Heike  
Ellermann, Benjamin  
Frädermann, Andreas  
Freimann, Heinrich  
Galas, Eckart  
Gasch, Anton  
Gonschorek, Caroline  
Groseck, Oliver  
Hackert, Thorsten  
Henkels, Anette  
Herrmann, Udo  
Holzmann, Norman  
Hüper-Maus, Thomas  
Janz, Dirk  
Kemper, Margarete  
Kohlenberg, Jürgen  
Lampe, Uwe  
Meier, Bernhard  
Musahl, Katja  
Nagel, Klaus  
Niemetz, Jörg  
Overesch, Bernd  
Reinhardt, Bastian  
Reinhardt, Udo  
Riegelmann, Elke  
Schmelzer, Tim  
Witte, Björn  
Wolff, Reinhard  
 
Von der Verwaltung 

 
 

Frantzen, Anja als Protokollführerin 
Gebauer, Clemens  
Kamerau, Tabea  
Klostermann, Jörg  
Neumann, Michaela  
  

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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Es fehlen entschuldigt  
Baatzsch, Brian  
Blome, Ann-Kristin  
Mariß, Lisa Marie  
Zimmermann, Brigitte  

 

 

Tagesordnung 
 
A.         Öffentlicher Teil 
 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit 

und Tagesordnung 
 

 
Herr Dr. Brezski eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfä-
higkeit fest. 
 
Herr Herrmann schlägt vor zu beschließen, den TOP 9.6 von der Tagesordnung zu nehmen, 
da das Urteil vom OVG Lüneburg noch nicht rechtskräftig sei und die Entscheidung vom 
BVerwG Leipzig noch ausstehen würde. Herr Wolf schließt sich dem an. 
Herr Hackert fragt, ob bekannt sei, wie lange das Verfahren beim BVerwG Leipzig dauern 
werde. Herr Herrmann erwidert, das sei nicht bekannt. 
 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 32 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

 Der Rat beschließt, den TOP 9.6 von der Tagesordnung zu nehmen. Sodann 
stellt Herr Dr. Brezski die Tagesordnung mit dieser Änderung fest. 
 
 

  
2.  Anfragen der Zuhörenden  
 
Ein Bürger merkt an, dass die heutige Sitzungsordnung bürgerfreundlicher sei. 
 
Ein Bürger fragt, ob man sich vorstellen könne, dass ein Großteil der politisch interessierten 
Bürger verärgert seien über die Steuerausgaben für Luxusinvestitionen, wie das Verwaltungs-
gebäude der Stadtentwässerung mit anschließender Erhöhung der Abwassergebühren, wei-
terhin 20 Räume im Obdachlosenheim. Er fragt, ob es keine Bedenken gibt, weil die Entschei-
dungen immer mit knapper Mehrheit gefallen sind. Er spricht die Schulden und Zinsen an, die 
Generationen zahlen müssten. 
 
Herr Dr. Brezski erwidert, es sei wohl eher eine rhetorische Frage, weil die Abstimmungser-
gebnisse für sich sprechen würden. 
 
Frau Riegelmann erklärt, alle würden sich sehr genau mit allen Themen auseinandersetzen 
und wenn eine demokratische Entscheidung gefallen sei, müsste man diese akzeptieren. Sie 
spricht die Situation mit dem Obdachlosenheim an und meint, alle Anwesenden seien sicher 
froh, nicht obdachlos zu sein. Es seien unzumutbare Bedingungen im Obdachlosenheim ge-
wesen, es ist eine Pflichtaufgabe sich darum zu kümmern. Es würde kein Luxusbau sondern 
ein Zweckbau dorthin gestellt. Solche Äußerungen seien nicht zielführend. 
 
Herr Reinhardt weist auch darauf hin, dass die Zustände im Obdachlosenheim menschenun-
würdig waren und dass dort was getan werden musste. Wer sich das angeguckt habe und in 
einer Mitverantwortung wie der Rat der Stadt Springe sei, müsste sich schämen, Menschen so 
ein Gebäude zuzumuten. Diese Investition sei alles andere als verschwenderisch. 

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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7.3.  Berufung einer/eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten 869/2021-
2026 

 
Frau Grau stellt sich vor und erzählt von ihren Lebensstationen. Sie würde seit sieben Jahren 
in Springe leben und hätte sich entschieden, die Aufgabe der Seniorenbeauftragten zu über-
nehmen. Zurzeit nähme sie in Gesprächen mit Institutionen und Vereinen den IST-Zustand 
auf. Sie würde sich freuen, wenn ihr das Vertrauen geschenkt werden würde. Sie nähme den 
Job und die Berufung gern an. 
 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

 Der Rat der Stadt Springe beruft Frau Ricarda Grau in das Amt der ehrenamtli-
chen Seniorenbeauftragten ab 01. April 2025 für die Dauer von fünf Jahren.  

Eine vorzeitige Aufnahme der Tätigkeit zum 01.04.2025 im Wege einer über-
gangsweisen Übertragung der Aufgabe bis zur abschließenden Berufung durch 
den Rat wird für die Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss empfohlen.  

 
Herr Springfeld beglückwünscht Frau Grau zu ihrer Wahl als Seniorenbeauftragte. 
 
 
8.  Bereich Planung, Umwelt und Klimaschutz  
 
8.1.  Konzepterstellung Volkspark, für die Nutzung und Bepflanzung 

des Volksparks 
Antrag der Gruppe SPD-Grüne-Linke 

870/2021-
2026 

 
Frau Henkels stellt die Beschlussvorlage vor und erklärt, der Stadtpark befinde sich aufgrund 
von Pilzbefall in einem traurigen Zustand. Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Klimaschutz 
(PUKA) wäre einstimmig ein Ausbau des Stadtparks beschlossen worden, bei welchem auch 
die Klimaresilienz beachtet werden sollte. 
 
Herr Overesch bittet um Aufnahme ins Protokoll, dass im Ausschuss einstimmig beschlossen 
worden wäre, dass alle Maßnahmen und Planungen als Eigenleistung der Stadt Springe durch-
zuführen seien. Dieses sei im letzten PUKA von Herrn Klostermann bestätigt worden. 
Frau Riegelmann antwortet, die Maßnahme soll unter Beteiligung des NABU und einer hoffent-
lich großen Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. 
 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

 Die Stadt Springe soll ein zukunftsfähiges, dem Klimawandel angemessenes 
und dem Allgemeinwohl dienendes Konzept für die Nutzung und Bepflanzung 
des Volksparks aufstellen.  

 
9.  Bereich Stadtentwässerung  
 
9.1.  Vertrag über die Verwertung von Klärschlämmen und Rückgewin-

nung von Nährstoffen 
 

785/2021-
2026 - 2 

 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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9.6.  1. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung vom 01.Januar 

2020 der Stadt Springe 
885/2021-

2026 
 
Der TOP wurde von der Tagesordnung genommen. 
 
  
10.  Bereich Personalien  
 
10.1  Entlassung von Herrn Frank Littmann aus dem Ehrenbeamten-

verhältnis 
897/2021-

2026 
 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

 Der Rat der Stadt Springe beschließt, Herrn Frank Littmann auf Grund seines 
Antrages gemäß § 23 Beamtenstatusgesetz mit Ablauf des 08. Mai 2025 aus 
dem Ehrenbeamtenverhältnis zu entlassen. 

 
10.2  Berufung von Herrn Plattner zum Verwaltungsprüfer für das 

Rechnungsprüfungsamt und zur Prüfperson 
898/2021-

2026 
 
 
 
 
 

Folgender Beschluss wird mit 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen gefasst: 

 Herr Andreas Plattner wird zum nächstmöglichen Termin als Verwaltungsprüfer 
des Rechnungsprüfungsamtes eingesetzt und zum Prüfer bestellt.  

 
11.  Antrag Status Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt - 

mehr Transparenz 
- gem. Antrag der FDP-Fraktion vom 27.02.2025 

886/2021-
2026 

 
Herr Herrmann trägt den Beschlussvorschlag vor und erklärt, für die Zukunft sehe er die Be-
reitstellung von zielgruppenspezifischen Dashboards und Standardberichte für alle Ratsmit-
glieder oder auch für entsprechende Bürgerinnen und Bürger. Das Zugriffsrecht sollte entspre-
chend berücksichtigt werden. In den Vorjahren wurde die Haushaltsführung durch die Haus-
haltssicherungsgruppe begleitet um frühzeitig auf negative Entwicklungen reagieren zu kön-
nen. Im vergangenen Jahr sei hiervon kein Gebraucht gemacht worden. Um die Entwicklung 
der haushaltsrelevanten Zahlen sowie deren Status verfolgen zu können, wären Standardbe-
richte wie Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Investitionen prädestiniert. Markante Kenn-
zahlen zu Ist-Plan, Ansatzwerte würden die Ratsmitglieder in die Lage versetzen einen konti-
nuierlichen Überblick über die finanziellen Ergebnisse zu erhalten. Bisher werden die Zahlen 
sehr unregelmäßig vorgelegt. Die letzte Änderungsliste gab es Mitte Februar, neuere Ergeb-
nisse würden nicht vorliegen. Eine monatliche Vorlage der Listen wäre wünschenswert, damit 
man zeitnah darauf reagieren könne. In Gesprächen mit der Verwaltung solle die Vorlage kei-
nen großen Aufwand bedeuten. Schön wäre die Erstellung per Knopfdruck. Darauf sollte hin-
gearbeitet werden.  
 
Herr Holzmann sagt, er unterstütze den Antrag, um auch immer wieder die Aktualität der Zah-
len vor Augen zu haben. Es sei sein Wunsch, die Zahlen allen Ratsmitgliedern zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Herr Dr. Brezski erwidert, es sei natürlich angedacht, die Zahlen allen Ratsmitgliedern zur Ver-
fügung zu stellen, sonst fehle die Transparenz. 

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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Planungsrecht schaffen muss. Es gilt aktuell noch das alte Raumordnungsprogramm, welches 
sich in Überarbeitung befindet. Die Abwägung ist momentan etwas schwierig. Die Aussage ist, 
dass das regionale Raumordnungsprogramm, welche die neue Rechtslage berücksichtigen 
muss, Mitte bis Ende des Jahres 2060 fertig ist. Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Kli-
maschutz soll dargestellt werden, welches Potenzial an der Strecke der S-Bahn vorhanden ist. 
Es gäbe Ausnahmen bei schon bebauten Flächen. Im Landschaftsschutzgebiet dürfte wohl 
nicht gebaut werden. Das Potenzial soll, unabhängig von Artenschutz oder Besitzverhältnissen 
und natürlich vorhandener Leitungsstruktur, dargestellt werden. Alles was außerhalb dieses 
Korridors gebaut werden soll, findet nicht ohne Bebauungsplan statt. 
 
Herr Nagel ergänzt dazu, Frau Beuning von der Regionalplanung Region Hannover würde 
zurzeit eine informelle Potenzialfläche für Freifeldphotovoltaik erarbeiten. Das ist rein informell, 
nicht verbindlich, damit man wisse, wie man die Bebauungspläne beschließen könne. 
 
Herr Klostermann ergänzt weiter, ein Leitfaden würde erarbeitet, der den Kommunen als Ar-
beitshilfe dienen solle. Es wurde sich aus anderen Kommunen schon Kriterienlisten ange-
schaut, die abgearbeitet werden könnten. Weiterhin gäbe es von der Region eine Vorgabe, 
ähnlich wie bei Windkraft. Die wesentliche Aussage sei, dass der überwiegende Anteil von 
Photovoltaik auf Dachflächen entstehen solle. 
 
 
16.2  Erdverkabelung auf dem Prüfstand  
 
Herr Nagel fragt, ob es bekannt sei, dass die gesamte Erdverkabelung auf den Prüfstand ge-
stellt wird und die Erdverkabelung möglicherweise über Trassen geführt werden soll. Tennet 
arbeitet zurzeit daran und die Bundesregierung wird wohl einen Beschluss fassen müssen. 
Das Ziel sei es, die Netzkosten zu reduzieren. Eine Oberflächenverkabelung sei deutlich güns-
tiger als eine Erdverkabelung. 
 
Herr Klostermann sagt, das Thema sei aus den Nachrichten bekannt. Aktuell würde es das 
Projekt Südlink in Springe geben. Dieses würde wie geplant als Erdverkabelung ausgeführt 
werden. Neben Südlink gäbe es weitere Projekte, wie die Netzverkabelung. Hier würde es 
durchaus Oberflächenverkabelungen geben. 
 
Herr Nagel erwidert, er habe diese Frage ausdrücklich an Frau Beuning gestellt. Diese hätte 
gesagt, dass auch das Projekt Südlink in der Region Hannover möglicherweise betroffen sei. 
 
Frau Henkels erklärt, sie sei Ende April zum Leitungssymposium in Kassel gewesen und heute 
sei Bauvorbesprechung für den Südlink gewesen. Der Baufeststellungsbeschluss würde fest-
stehen. Alle Verträge mit Grundeigentümern seien unterschrieben. Die Lose seien an die Tief-
bauer vergeben. Im Juni würde mit Baustelleneinrichtungen angefangen werden. Beim Südlink 
würde das Rad nicht zurückgedreht werden. Jedoch gäbe es andere Projekte die auf dem 
Prüfstand ständen, den Rhein-Main-Link und eine Trasse parallel zum Südlink. 
 
 
16.3  Workshop IPM  
 
Frau Riegelmann fragt an, wie es mit IPM weitergehen würde. Seit dem Workshop vor Ostern 
habe man keine Informationen mehr erhalten, was weiter geplant wäre. 
 
Herr Gebauer antwortet, IPM habe einen Termin mit der Verwaltung gemacht. Es würde einen 
Vergleichsworkshop zum Strategieabgleich geben. Im Hintergrund würde auf Verwaltungs-
ebene mit IPM weiter daran gearbeitet werden. 
 
Frau Riegelmann mahnt Transparenz an. 
 

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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Herr Gebauer sagt, der Prozess würde weiterlaufen. Sobald eine Entscheidung gefallen wäre, 
würde es Informationen geben. 
 
Herr Lampe meint, das Gesamtergebnis sollte frühzeitig bekannt gegeben werden. 
 
Herr Gebauer sagt zu, bei IPM anzufragen, ob eine Veröffentlichung möglich sei. Noch gäbe 
es keine Informationen darüber, dass IPM die Ergebnisse aus dem Workshop mit den Nach-
meldungen zusammengeführt habe. 
 
 
16.4  Sprachrecht  
 
Herr Lampe sagt, er begrüße es, dass die Seniorenbeauftragte die Möglichkeit hatte, heute 
das Wort an den Rat zu richten. In dem Zusammenhang würde er sich wünschen, dass auch 
bei Verabschiedungen aus Ehrenamtsverhältnissen, den Personen die Gelegenheit gegeben 
würde, etwas zu sagen. 
 
Herr Dr. Brezski erklärt hierzu, jeder der etwas sagen wolle, dürfe dies auch tun. 
 
 
16.5  Schottergärten  
 
Herr Lampe spricht die Auswertung der Schottergärten an, die per Drohnenüberwachung er-
folgt. Er fragt, ob es gewährleistet sei, dass die Drohnen von städtischen Mitarbeitern geflogen 
würden oder ob die Drohnenflüge durch eine Fachfirma ausgeführt würden. Er würde aus-
schließen wollen, dass die Drohnen durch Privatpersonen geflogen würden. 
 
Herr Klostermann erklärt, die Aufgabe würde durch eine Fachfirma durchgeführt. Die Stadt 
Springe selber hätte weder das technische Gerät noch die Kapazitäten, das selber durchzu-
führen. Die beauftragte Firma fotografiert den gesamten Siedlungsbereich, nicht einzelne 
Grundstücke. Durch die Hochauflösung der Fotos könnten dann die Grundstücke ausgewertet 
werden. Die Fotos könnten direkt ins GIS eingelesen werden. Für das Thema Schottergärten 
hätten die Kollegen aus dem Bereich Tiefbau zurzeit, wegen der Bike & Ride-Anlage, keine 
Kapazitäten. Sobald das abgeschlossen sei, gehe man das Projekt Schottergärten an. Es gäbe 
eine umfassende Erfassung im Stadtgebiet. Bisher wurden jedoch nur in den Ortsteilen Per-
sonen angesprochen. Es ginge hier nicht um Verurteilung. Ziel sei eine Aufklärung, was die 
negativen Auswirkungen von Schottergärten seien. Es ginge nicht um Aussehen, sondern um 
Klima- und Artenschutz und rechtliche Grundlagen. Der Prozess würde einige Zeit in Anspruch 
nehmen. 
 
 
16.6  Bike & Ride-Anlage  
 
Herr Dr. Galas spricht die Bike & Ride-Anlage an und fragt, ab wann die Plätze in den drei 
Bahnhöfen nutzbar würden. Weiterhin fragt er, wer das Abo für die Plätze verkaufen würde 
und ob es eine Größenordnung für die Mietpreise dieser Flächen gäbe. 
 
Herr Klostermann erklärt, wann der Bau abgeschlossen würde, sei noch nicht bekannt. Zwi-
schenzeitlich gäbe es Schwierigkeiten beim Bau. Die Unterlagen für das Bahngelände wären 
nicht vollständig, so dass es Bauunterbrechungen gab. Die Idee hinter dem Projekt sei, es 
müsse keiner etwas dafür bezahlen. Das Projekt sei gefördert. Es würden Doppelstockparker 
entstehen. Wer einen Platz findet, könne sein Fahrrad dort abstellen. Die Stadt würde lediglich 
kontrollieren, ob Schrottfahrräder dort abgestellt würden. Die Nutzung der Multiboards (ab-
schließbare Bereiche) funktionieren über eine regionsweite App, mit der sie geöffnet werden 
könnten. 
 

öff. Anlage zu TOP 3 öT der Einladung
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Nachtrag aus der Verwaltung: Herr Klostermann teilt mit, dass nach Aussage der Region Han-
nover die Nutzung der Anlage für Personen mit einem gültigen Bahnticket kostenlos sei. 
 
 
16.7  Ratsinformationssystem und Rathausanbau  
 
Frau Henkels fragt, wie es mit dem Ratsinformationssystem weitergeht. In den letzten Monaten 
wäre der Zugang oft nicht möglich gewesen. Sie selber könnten die Unterlagen im Ratsbüro 
anfragen, würde sich aber fragen, ob es rechtliche Probleme gäbe, wenn die Öffentlichkeit die 
Unterlagen nicht einsehen könnte. 
 
Herr Gebauer erwidert, es sei ein großes Ärgernis, dass das Ratsinformationssystem teilweise 
nicht erreichbar sei. Der Anbieter habe den Vertrag gekündigt. Zurzeit sei ein neues Programm 
in der Ausschreibung. Es sei angedacht, die Ratsmitglieder zwischenzeitlich über eine Cloud-
lösung zu informieren. 
 
Frau Henkels fragt, wie die Lösung für die interessierte Öffentlichkeit gedacht sei. Ob man die 
Unterlagen nicht auslegen könne. 
 
Herr Gebauer erklärt, es würde möglicherweise eine öffentliche Cloud geben. Derzeit befinde 
man sich in der Findungsphase. Es sei jedoch noch nicht festgestellt worden, dass die Bürge-
rinnen und Bürger die Unterlagen nicht erhielten. Sollten jedoch die Ausfälle häufiger werden, 
würden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Sollte jemand Hilfe brauchen, möge er sich mel-
den. 
 
Herr Gasch ergänzt, die Öffentlichkeit würde nicht dadurch beschränkt, dass Unterlagen nicht 
zugänglich seien. 
 
Herr Nagel fragt den Baufortschritt des Rathausanbaus an. 
 
Herr Springfeld erklärt, Herr Götze habe alles im Blick, der Zeitplan würde eingehalten. 
 
 

 
 
 
Ende des öffentlichen Teils: 19:23 Uhr 
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02.04.2025 

 
 

Fachdienst Ordnung und Verkehr 
 

 
 

Drucksache Nr. 890/2021-2026 
 
 

In den Sitzung am öffentlich nicht-öf-
fentlich 

FSA - Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung 
und Verkehr 23.04.2025  X  

VA - Verwaltungsausschuss 19.06.2025   X 

Rat 26.06.2025  X  

 
 
Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Springe - Ortsfeuerwehr Boitzum - 
 

Beschlussvorschlag  
 
 

Der Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr empfiehlt dem Rat der Stadt 
Springe über den Verwaltungsausschuss, Herrn Eric Bauer, Am Thie 26, 31832 Springe-
Boitzum, zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Boitzum zu ernennen und 
mit Wirkung vom 1. Juli 2025 für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis 
zu berufen und mit den Dienstgeschäften des stellv. Ortsbrandmeisters der Ortswehr Boi-
tzum zu beauftragen. 

 
 

Begründung  
 
 
Historie:  
 
Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Boitzum Herr Frank Littmann wird 
auf eigenen Wunsch hin vom Rat der Stadt Springe mit Wirkung zum 08.05.2025 aus dem 
Ehrenbeamtenverhältnis entlassen. 
 
Sachverhalt:  
 
In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Springe, Ortswehr Boitzum, 
am 20. Februar 2025, wurde Herr Eric Bauer zum stellv. Ortsbrandmeister vorgeschlagen. 
Er erfüllt derzeit noch nicht die persönlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Ernen-
nung, wird sie aber voraussichtlich bis zur Ratssitzung am 26.06.2025 durch Besuch der 
erforderlichen Lehrgänge erworben haben. 
 
Stadtbrandmeister und Ortsbrandmeister sowie die stellvertretenden Stadtbrandmeister und 
Ortsbrandmeister werden nach § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) auf die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über 
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02.04.2025 

 
 

Fachdienst Ordnung und Verkehr 
 

 
 

Drucksache Nr. 865/2021-2026 
 
 

In den Sitzung am öffentlich nicht-öf-
fentlich 

FSA - Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung 
und Verkehr 23.04.2025  X  

VA - Verwaltungsausschuss 19.06.2025   X 

Rat 26.06.2025  X  

 
 
Ernennung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Springe - Ortsfeuerwehr Eldagsen - 
 

Beschlussvorschlag  
 
 

Der Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr empfiehlt dem Rat der Stadt 
Springe über den Verwaltungsausschuss, Herrn Matthias Dziubek, Südstraße 18, 31832 
Springe-Stadt Eldagsen, zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Eldagsen zu 
ernennen und mit Wirkung vom 1. Juli 2025 für die Dauer von sechs Jahren in das Ehren-
beamtenverhältnis zu berufen und mit den Dienstgeschäften des stellv. Ortsbrandmeisters 
der Ortswehr Eldagsen zu beauftragen. 

 
 

Begründung  
 
 
Historie:  
 
Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Eldagsen Herr Thorsten Hopp-
mann wurde auf eigenen Wunsch hin vom Rat der Stadt Springe mit Wirkung zum 
28.02.2025 aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen. 
 
Sachverhalt:  
 
In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Springe, Ortswehr 
Eldagsen, am 5. Februar 2025, wurde Herr Matthias Dziubek zum stellv. Ortsbrandmeister 
vorgeschlagen. Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Ernen-
nung. 
 
Stadtbrandmeister und Ortsbrandmeister sowie die stellvertretenden Stadtbrandmeister und 
Ortsbrandmeister werden nach § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) auf die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen. Über 
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Checkliste Klima 
  

 
 
 

 
Kriterien mit Auswirkungen auf 
Klimaschutz und 
Klimawandelfolgen 
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Maßnahme führt zu A B C D E  

Reduzierung des kommunalen 
Endenergieverbrauchs 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zusätzlicher Nutzung/Ausbau 
Regenerativer Energien 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Verwendung/Beschaffung 
ressourcenschonender/ 

umweltfreundlicher Materialien 

      
 
 
 
 

Entsiegelung von Flächen 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Verbesserung von Stadt- und 
Kleinklima 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Förderung der Biodiversität 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Förderung klimaschonender 
Mobilität 

      
 
 
 
 

Klimafreundlichem Umdenken 
bei Bevölkerung/ Verwaltung/ 

Politik 
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30.04.2025 

 
 

Fachdienst Schule und Sport 
 
 

Drucksache Nr. 902/2021-2026 
 
 

In den Sitzung am öffentlich nicht-öf-
fentlich 

Ortsrat Gestorf 14.05.2025  X  

SSKA - Schul-, Sport- und Kulturausschuss 21.05.2025  X  

VA - Verwaltungsausschuss 19.06.2025   X 

Rat 26.06.2025  X  

 
 
Künftiges Raumprogramm der Grundschule Gestorf  
 

Beschlussvorschlag  
 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Springe über den 
Verwaltungsausschuss, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Das Raumprogramm für die Grundschule Gestorf wird wie in Anlage 1 vorgeschlagen fest-
gestellt. 
 
Die Verwaltung wird mit der entsprechenden Planung und baulichen Umsetzung beauftragt. 
 
Der Ortsrat Gestorf nimmt die Beschlussvorlage einschließlich der Anlage 1 zur Kenntnis 
und macht ggfls. vom Anhörungsrecht nach § 94 NKomVG Gebrauch. Letzteres ergibt sich 
aus der entsprechenden Beratung. 
 
 
 

 
 

Begründung  
 
 
Der Rat der Stadt Springe hat im Juni letzten Jahres die Einrichtung einer offenen Ganz-
tagsschule beginnend mit dem Schuljahr 2026/27 für die Grundschule Gestorf beschlossen 
und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. 
 
Demzufolge wurde für die GS Gestorf ein Raumprogramm erarbeitet, welches auf dem vom 
Rat beschlossenen Standard-Raumprogramm für die Grundschulen in Springe basiert 
(siehe Anlage 1).  
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Daraus ergeben sich für die GS Gestorf die in der Anlage 1 aufgeführten Räume und Flä-
chen. 
Verkehrsflächen, Sanitäranlagen, Technikräume u.ä. wurden dabei noch nicht berücksich-
tigt und kommen im notwendigen Umfang dazu. 
 
Das Raumprogramm wurde mit der Schulleitung abgestimmt und mit der Fachberatung des 
Regionalen Landesamt für Schule und Bildung besprochen. Ebenso wurde der Fachdienst 
Hochbau in die Abstimmung und Beratung einbezogen. Die Hinweise aus diesen Gesprä-
chen sind in das Programm eingeflossen. 
 
Im weiteren Verfahren soll vom Fachdienst 65 geprüft werden, inwieweit alle Räume und 
Flächen im Bestandsgebäude untergebracht werden können.  
 
Da eine vollständige Umsetzung dieses Raumprogramms bis zum Schuljahr 2026/27 nicht 
möglich ist, wird darüber hinaus geprüft, welche Zwischenlösungen es ggfls. für einzelne 
Bereiche wie z.B. die Mittagessenversorgung bis dahin geben kann, um die räumliche Situ-
ation zu verbessern. Auch hierüber ist die Verwaltung mit der Schulleitung im engen Aus-
tausch. 
 
Es wird vorgeschlagen, dem anliegenden Raumprogramm für die Grundschule Gestorf zu-
zustimmen und als Grundlage für die weiteren Planungen und Maßnahmen zu verwenden. 
 
 

 
 
 
 
  (Götze) 
Der Bürgermeister  
In Vertretung  



    Raumprogramm für die GS Gestorf Anlage 1 zu DS 902/2021-2026
Anzahl SuS 24/25 =  55, Tendenz künftig leicht ansteigend auf ca. 60 Kinder, einzügig

Raumnr. Bereich Raumbezeichnung
Größe in 
qm Anzahl Hinweise Größe in qmAnzahl Hinweise

1
Allgemeiner 
Unterricht

AUR 42 -59 qm 4 50 - 60 4

Die beiden vorhandenen AUR mit weniger 
als 50 qm sollten, soweit möglich, für 
andere Zwecke genutzt werden und es 
sollten 2 AUR mit 50 - 60 qm geschaffen 
werden. 

2 AUR Inklusion 0 4
Alle AUR der Zeile 1 erhalten 
entprechenden Schallschutz usw. für eine 
inklusive Beschulung

3
Differenzierungsraum 
klein

0 20 2

4
Differenzierungsraum 
groß

0 0 Bei einzügigen Schulen nicht vorgesehen

5
Flure bei den AUR/Diff-
Räumen

0 4 Lerninseln, soweit möglich

IST
Raumprogramm ab 2025   (die Raumgrößen sollen möglichst 

eingehalten werden, örtliche Gegebenheiten können zu leichten 
Abweichungen führen)

                              Stand 30.04.2025



6 Fachunterricht FUR 20 1 Werken
80
80
80

3

Der jetzige Werkbereich hat ca. 20 qm 
und ist nicht weiter als FUR nutzbar. 
Folgende FUR sind gewünscht: Werken, 
Lehrküche, Musik. Die Lehrküche erhält  2  
Arbeitsbereiche für Schülerinnen und 
Schüler und einen Ess-
/Vorbereitungsbereich. Die Größe der 
Räume muß ggfls den örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden und 
kann etwas kleiner ausfallen, jedoch nicht 
unter AUR-Größe

7 Sammlung/Lager FUR 0 8 3

8
Verwaltung/Betri
eb

Büro Schulleitung 17 1 25 1

9
Bürostellvertr.  
Schulleitung

0
keine offizielle Stellvertretung in der GS 
Gestorf

10 Sekretariat mind. 15 1 1 AP
11 Medienraum 1 10 1
12 Archiv 1 10 1

13
Krankenzimmer/Erste 
Hilfe 10 1

Nähe Sekretariat

14 Lehrerzimmer 13 1 40 1
Garderobe und Teeküchenzeile im LZ 
integriert

15 Besprechungsraum 18 1  Mehrfachnutzung

16 Büro Schulsozialarbeit 0

17 Hausmeister Büro 10 1

18 Hausmeister Werkstatt 20 1

19
Hausmeister Lager 
innerer Betrieb

10 1



20
Hausmeisterlager 
äußerer Betrieb

siehe unter Nr. 57

21
Reinigungskräfte 
Personalraum

0

22 Ganztagsbetrieb Mensa 
Mittagesseneinahme

25 qm  wenn 
Nutzung mit 
Aula, 
ansonsten 35 
qm 

1

Annahme: ab 2026 ff.: ca. 45 Kinder 
täglich (ca. 60  SuS, davon 75 %), 2 (statt 
3)-Schicht-Modell evtl. möglich, da 
geringe Kinderanzahl. Siehe auch Hinweise  
bei Nr. 42 und 43, Trinkbrunnen mit 
Frischwasseranschluss mit einplanen

23 Küche 1

Ausgabeküche bzw. Regenerier-
/Aufbereitungsküche mit Mensa  
kombinieren, Flächenbedarf zusätzlich 
zum Essbereich

24 Lager 6 1

25
Personalraum 
Ausgabekräfte

6 1

26
Abfall-
/Konfiskatbereich

1

27 WCs SuS
nach rechtlicher Vorgabe, Unisex-WCs und  
behindertengerechte WCs berücksichtigen

28 Gruppenräume GT 1 60 1

29
Bibliothek/Medien/Ru
heaufenthalt

45 1 50 + 10 2

Kann auch für die Ganztagsbetreuung mit 
genutzt werden. Es soll ein Raum mit 50 
qm mit der Funktion 
Schülerbibliothek/Medien entstehen, 
sowie ein Raum mit 10 qm als reiner Ruhe-
/Rückzugsraum. 

30
Personalraum 
Ganztagsbetreuung

15 1



31 Lager GT 10 1
geamt

32
Sonstige 
Schulflächen 
innen

Aula/Pausenraum 1 70 1

Sollte die Aula künftig an anderer Stelle im 
EG verortet werden können, wäre eine 
Kombination mit dem Mensabereich 
Nr.30 und 31 sowie mit Nr. 33 und dem 
Musikraum unter Nr. 12 wünschenswert. 

33 Bühne 1

Doppelnutzung auch als FUR Musik 
denkbar, wenn die Bühne eine 
entsprechende Größe erhalten kann. 
Siehe auch Hinweis unter Nr.32. 
Ansonsten kann eine kleine Bühne auch in 
mobiler Form bereitgestellt werden.

34 Lager 8 1

Bei den 4 Lagerräumen unter Nr. 44,45,46 
und 47 können die Flächen leicht von den 
qm-Vorgaben abweichen und auch eine 
teilweise  Zusammenfassung  der Flächen 
ist denkbar.

35 Stuhllager 20 1 s.o.
36 Möbellager 25 1 s.o.

37 Lager Material
4,7
22,8

2 15 1 s.o.

38 Server 6 1

39
Ladestation IT, 
Laptopwagen usw.

6 1

40 Putzmittelraum 2,11 1 5 1



41 WCs SuS und Personal

nach rechtlicher Vorgabe, Unisex-WCs 
berücksichtigen, behindertengerechte 
WCs berücksichtigen, ein 
behindertengerechtes WC SuS zusätzlich 
mit Dusche und Wickelliege vorsehen

gesamt

42
Schulflächen 
außen/Schulhof

Schulhof 1928 1 1
abhängig von örtlichen Gegebenheiten, 
Wasserpumpe im Gartenbereich 
gewünscht

43
Eingangsbereich oder 
an anderer 
einsehbarer Stelle

berücksichtigen: Rollerständer SuS, 
Fahrradständer SuS und Personal

44
Lager 
Aussenspielgeräte

5 1

45
Lager Geräte 
Hausmeister

5 1

gesamt

Sport - 
Vorhandene 
Sporthalle bleibt 
hinsichtlich der 
Flächen so wie sie 
ist.

Sporthalle 648 1 420 1
Vorhandene Sporthalle soll bestehen 
bleiben, Angaben beziehen sich nur auf 
einen Neubau

Lager Geräte 49,75 1 30 2
Regie-/Hallentechnik 8,65 1 5 1
Kranken-/Sanitätsraum nicht vorhanden 6 1



Umkleiden
36,08
35,23

Mädchen
Jungen
inkl. Duschen

25 2

Duschen 20 2
Umkleide mit Dusche Lehrer/Trainer5,2 1 15 1

WCs keine Angabe
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
und in Abhängigkeit der Schülerzahlen

Putzmittelraum nicht vorhanden 5 1
gesamt

Sonstiges Parkplätze 
Personal/Besucher

keine Angabe nach rechtlichen Vorgaben







Benutzungsordnung Stadtbibliothek Springe 
 
 

Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek  Springe 
  

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Bibliothek der Stadt Springe, nachfolgend Stadtbibliothek genannt, ist eine öf-
fentliche Einrichtung. Sie dient allgemeinen kulturellen Zwecken und dem allgemei-
nen Bildungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der 
Freizeitgestaltung.  

(2) Die Regelungen der Benutzungsordnung gelten während des gesamten Aufenthalts 
in der Stadtbibliothek sowie für die Nutzung des Medienangebotes. Für das Benut-
zungsverhältnis finden die Vorschriften des privaten Rechts Anwendung.  

(3) Für die Nutzung der Stadtbibliothek wird grundsätzlich kein Entgelt erhoben. Ent-
gelte für besondere Leistungen, für die Ausstellung und Verlängerung von Leseaus-
weisen, Säumnisentgelte und Auslagenersatz werden nach dem zu dieser Benut-
zungsordnung gehörenden Entgeltverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung erho-
ben.    

§ 2 Öffnungszeiten  

(1) Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek werden durch Aushang und Veröffentlichung 
im Internet bekannt gemacht.   

§ 3 Anmeldung  

(1) Die Nutzenden melden sich persönlich unter Vorlage eines gültigen Personalauswei-
ses oder eines gleichgestellten Ausweisdokuments an und erhalten einen Leseaus-
weis. Mit der Anmeldung bestätigen sie durch ihre persönliche Unterschrift die 
Kenntnisnahme dieser Benutzungsordnung.  

(2) Bei der Anmeldung werden personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert, soweit diese von der 
Stadtbibliothek zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die Nutzenden ertei-
len mit ihrer Unterschrift die gesetzlich erforderliche Zustimmung zur Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten. 

(3) Minderjährige können selbst Nutzende werden, wenn sie das 7. Lebensjahr vollendet 
haben. Für die Anmeldung Minderjähriger ist die ergänzende Unterschrift eines ge-
setzlichen Vertreters bzw. einer gesetzlichen Vertreterin auf dem Anmeldeformular 
erforderlich. Die Mediennutzung von Kindern bis zum 7. Lebensjahr erfolgt über den 
Leseausweis eines Elternteils/Sorgeberechtigten.  

öffentl. Anlage 1 zu DS 907/2021-2026
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(4) Dienststellen, juristische Personen, Institute, Firmen und Bildungseinrichtungen 
melden sich durch schriftlichen Antrag einer vertretungsberechtigten Person an.  

(5) Die Nutzenden sind verpflichtet, der Stadtbibliothek Änderungen des Namens und 
der Anschrift unverzüglich mitzuteilen.  

§ 4 Datenschutz 

(1) Um die Leistungen der Stadtbibliothek anbieten zu können, ist es erforderlich, die 
Daten der Nutzenden in einem automatisierten Verfahren (Bibliotheksinformations-
system) zu verarbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt, sofern die 
Stadtbibliothek nicht durch gesetzliche Vorschriften hierzu verpflichtet ist. Die Da-
tenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) in Verbindung mit dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz. 

(2) Eine personenbezogene Auswertung der Nutzungsdaten findet nicht statt. Für sta-
tistische Zwecke werden anonymisierte Analysen durchgeführt.  

§ 5 Leseausweis  

(1) Die Nutzung und/oder Ausleihe von Medien der Stadtbibliothek ist nur mit einem 
gültigen Leseausweis zulässig.  

(2) Der Leseausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Stadtbibliothek. Ein 
Verlust ist der Stadtbibliothek unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden, die durch 
Missbrauch des Leseausweises entstehen, haften die eingetragenen Nutzenden bzw. 
die Eltern/Sorgeberechtigten.  

(3) Für die Ausstellung eines Ersatzausweises wird ein Entgelt erhoben.  

§ 6 Ausleihe und Leihfrist   

(1) Gegen Vorlage des Leseausweises können Medien aller Art für die festgesetzte Leih-
frist ausgeliehen werden.  

(2) Die Leihfrist beträgt grundsätzlich vier Wochen. Die Leitung der Stadtbibliothek kann 
für einzelne Medienarten abweichende Leihfristen bestimmen. Sind Medien vorbe-
stellt, kann ihre Leihfrist verkürzt werden.  

(3) Sofern keine Vorbestellung vorliegt, kann die Leihfrist vor ihrem Ablauf auf Antrag 
der Nutzenden verlängert werden. 

(4) Die Stadtbibliothek ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit zurückzufordern.  
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§ 7 Ausleihbeschränkungen  

(1) Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen Gründen nur in der 
Stadtbibliothek benutzt werden sollen, können dauernd oder vorübergehend von 
der Ausleihe ausgeschlossen werden. Die Entscheidung obliegt der Leitung der 
Stadtbibliothek.   

(2) Für einzelne Medienarten kann die Leitung der Stadtbibliothek besondere Bestim-
mungen festlegen.  

(3) Für die Ausleihe der Stadtbibliothek finden die gesetzlich normierten Altersbe-
schränkungen, z. B. für Spielfilme, Spiele usw., Anwendung.  

§ 8 Vorbestellungen 

(1) Auf Wunsch der Nutzenden können Medien, die sich in der Ausleihe befinden, vorbe-
stellt werden.   

§ 9 Auswärtiger Leihverkehr   

(1) Im Bestand der Stadtbibliothek nicht vorhandene Bücher und Zeitschriftenaufsätze 
können über den Leihverkehr nach den hierfür geltenden Bestimmungen aus ande-
ren Bibliotheken beschafft werden. Die Benutzungsbestimmungen der entsenden-
den Bibliothek gelten in diesen Fällen zusätzlich.   

§ 10 Verspätete Rückgabe und Einziehung  

(1) Bei Überschreitung der Leihfrist ist, unabhängig davon, ob eine vorherige Mahnung 
erfolgt ist, ein Säumnisentgelt zu entrichten. Bei schriftlicher Mahnung sind zusätz-
lich die Portokosten zu erstatten.   

(2) Säumnisentgelte und sonstige Forderungen werden auf dem Rechtsweg eingezo-
gen.   

§ 11 Behandlung der Medien und Haftung 

(1) Alle Medien sind sorgfältig zu behandeln. Bei Beschädigung oder Verlust sind die 
Nutzenden schadenersatzpflichtig.  

(2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien von den Nutzenden auf offensichtliche Mängel hin 
zu überprüfen.   
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(3) Der Verlust oder die Beschädigung von Medien sind der Stadtbibliothek unverzüglich 
anzuzeigen. Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder durch Dritte 
beheben zu lassen.  

(4) Eine Weitergabe der Medien an Dritte ist nicht gestattet.  

(5) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die durch Handhabung von Hard- und 
Software der Stadtbibliothek an Daten, Dateien und Hardware der Nutzenden ent-
stehen. Dies gilt auch für Schäden an Geräten, die durch Handhabung von Medien 
aus der Stadtbibliothek entstehen.   

§ 12 Schadenersatz 

(1) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Leitung der Stadtbibliothek nach 
pflichtgemäßem Ermessen.  

(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten der Wiederher-
stellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert.  

(3) Bei Verlust eines Schließfachschlüssels werden die Kosten für die Ersatzbeschaffung 
in Rechnung gestellt.  

§ 13 Nutzungsbedingungen für Internet und WLAN 

(1) Die Internet-Computerarbeitsplätze und das WLAN stehen allen Nutzenden zur Ver-
fügung. Die Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze kann bei Bedarf von der Leitung der 
Stadtbibliothek gesondert festgelegt und/oder eingeschränkt werden.  

(2) Die Stadtbibliothek haftet nicht:  

-  für Folgen von Verletzungen des Urheberrechts durch Nutzende  

-  für Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Nutzenden und Internet-
dienstleistenden 

-  für Schäden, die Nutzenden auf Grund von fehlerhaften Inhalten der von ihnen 
benutzten Medien entstehen  

-  für Schäden, die Nutzenden durch die Nutzung der Arbeitsplätze in der Stadtbib-
liothek und der dort angebotenen Medien an Dateien oder Medienträgern ent-
stehen  

-  für Schäden, die Nutzenden durch Datenmissbrauch Dritter auf Grund eines un-
zureichenden Datenschutzes im Internet entstehen.  
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(3) Gewährleistungen der Stadtbibliothek, die sich auf die Funktionsfähigkeit, der von 
ihr bereitgestellten Hard- und Software und die Verfügbarkeit der von ihr an diesen 
Arbeitsplätzen zugänglichen Informationen und Medien beziehen, sind ausgeschlos-
sen.   

(4) Die Nutzenden verpflichten sich:  

-  die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes zu beachten 
und an den PC-Arbeitsplätzen und über das WLAN gesetzeswidrige Informatio-
nen weder zu nutzen noch zu verbreiten. Das Aufrufen rechtswidriger Inhalte 
(z.B. pornografische, rassistische und gewaltverherrlichende Darstellungen) im 
Internet ist untersagt.  

-  keine Dateien und Programme der Stadtbibliothek oder Dritter zu manipulieren  

-  keine geschützten Daten zu manipulieren  

-  die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch ihre Benutzung an den 
Geräten und Medien der Stadtbibliothek entstehen, zu übernehmen  

-  ihre Zugangsberechtigungen nicht an Dritte weiterzugeben 

-  das Empfangen, Lesen und Versenden von E-Mails nur über Drittanbieter abzu-
wickeln.  

-  technische Störungen unverzüglich den Mitarbeitenden der Stadtbibliothek an-
zuzeigen.  

(5) Es ist nicht gestattet:  

-  Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen durchzuführen  

-  technische Störungen selbstständig zu beheben  

-  Programme und Dateien von mitgebrachten Datenträgern oder aus dem Netz an 
den PC-Arbeitsplätzen zu installieren oder zu speichern  

-  an den PC-Arbeitsplätzen kostenpflichtige Inhalte aufzurufen oder zu nutzen.   

§ 14 Nutzung Angebote Dritter 

(1) Die Stadtbibliothek bietet verschiedene Angebote Dritter an. Hierfür gelten die je-
weiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vertragspartner/innen der Stadt-
bibliothek. Das Rechtsverhältnis zwischen den Nutzenden und der Stadtbibliothek 
bleibt hiervon unberührt.  
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§ 15 Verhalten in der Stadtb ibliothek  und Hausrecht  

(1) Die Nutzenden haben sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in der 
Benutzung der Stadtbibliothek beeinträchtigt werden.   

(2) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände, Wertsachen 
oder Garderobe der Nutzenden übernimmt die Stadtbibliothek keine Haftung. 

(3) Fundsachen werden maximal vier Wochen aufbewahrt. Nach Fristablauf werden 
diese entsorgt oder in Einzelfällen dem städtischen Fundbüro übergeben.  

(4) Rauchen und der Konsum von Drogen sind in der Stadtbibliothek nicht gestattet. 
Das Essen und Trinken ist nur im dem dafür ausgewiesenen Bereich zulässig. Im 
Rahmen von Veranstaltungen kann hiervon abgewichen werden. Die Entscheidung 
darüber obliegt der Leitung der Stadtbibliothek. 

(5) Fahrzeuge jeglicher Art dürfen nicht mit in die Stadtbibliothek gebracht werden. 
Die Benutzung von Skateboards, Rollschuhen, Sportgeräten o.ä. ist untersagt. Das 
Verbot gilt nicht für Kinderwagen, Rollatoren oder andere mobile Fortbewegungs-
geräte für mobilitätseingeschränkte Personen. 

(6) In der Stadtbibliothek sind tragbare Geräte wie Laptops oder Tablets zugelassen. 
Für die Stromversorgung können unbelegte, frei zugängliche Steckdosen genutzt 
werden. Der Anschluss anderer Verbraucher ist nicht gestattet. Das Verändern von 
technischen Geräten und Anlagen der Stadtbibliothek ist nicht gestattet. 

(7) Die Nutzung von Mobiltelefonen ist in den Räumen der Stadtbibliothek grundsätz-
lich zulässig. Die Nutzung hat so zu erfolgen, dass andere Personen nicht gestört 
werden. Klingeltöne, Musikgeräusche und Toneffekte sind während des Aufent-
halts in der Bibliothek stumm zu schalten.  

(8) Der Aushang von Plakaten und das Auslegen von Materialien bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung der Leitung der Stadtbibliothek. 

(9) Kommerzielle Werbung, Werbung für politische Parteien, Sammlung von Spenden 
sowie der Vertrieb von Waren durch Dritte sind nicht gestattet. 

(10) Foto-, Film und Tonaufnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Leitung der 
Stadtbibliothek. Dies gilt auch für Führungen durch die öffentlichen Räume durch 
Dritte. 

(11) Aufnahmen von Veranstaltungen und von Teilnehmenden können im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek (z.B. Internet-Auftritt  oder in sozialen 
Netzwerken, z.B. Instagram, Facebook u.a.) veröffentlicht werden. Mit der Teil-
nahme an Veranstaltungen der Stadtbibliothek gilt das Einverständnis für die Ver-
öffentlichung als erklärt. 
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(12) Der Zutritt zu Dienst-, Archiv- und Magazinräumen ist nicht gestattet. 

(13) Das Hausrecht nehmen die Leitung der Stadtbibliothek oder die mit der Ausübung 
beauftragten Bibliotheksmitarbeitenden wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leis-
ten. Dies gilt insbesondere im Gefahren- und Brandfall.  

§ 16 Ausschluss von der Benutzung 

(1) Nutzende, die gegen diese Benutzungsordnung schwerwiegend oder wiederholt ver-
stoßen, können für begrenzte Zeit oder auf Dauer von der Benutzung der Stadtbibli-
othek ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet der Bürgermeister. 

§ 17 Öffentlichkeitsarbeit  und Werbung  

(1) Die Leitung der Stadtbibliothek ist berechtigt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
und für Werbemaßnahmen, abweichend vom Entgeltverzeichnis, Gutschein- und Ra-
battaktionen durchzuführen.  

(2) Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden in den Räumen der Stadtbibliothek ei-
gene Werbeartikel verkauft. 

§ 18 Sonstiges 

(1) Sollten weitere Regeln zum Verhalten in der Stadtbibliothek erforderlich sein, erlässt 
diese die Bibliotheksleitung. Sie werden durch Aushang bekannt gegeben. 

(2) Sollten weitere Entgelte erhoben werden, die nicht im Entgeltverzeichnis genannt 
sind, werden diese durch Aushang bekannt gegeben.  

§ 19 Inkrafttreten  

(1) Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Benutzungsordnung vom 1. August 2018 außer Kraft.  

 

Springe, den 

 

 Springfeld 

(Bürgermeister) 

    



Benutzungsordnung Stadtbibliothek Springe 
 
 

 

Entgeltverzeichnis 
 
1. Leseausweis (gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum)  
 a) Kinder (7-17 Jahre, Geschwister frei) 6,00 Euro 
 b) Erwachsene (Einzelleser/in, ab 18 Jahre) 15,00 Euro 
 c) Familien 20,00 Euro 
 d) Ersatzausweis, bei Verlust 2,00 Euro 
   
2. Säumnisentgelt,  pro Medium  
 a) bis zur 1. Woche 0,50 Euro 
 b) bis zur 2. Woche 1,00 Euro 
 c) bis zur 3. Woche 2,00 Euro 
 d) bis zur 4. Woche 3,00 Euro 
 e) bis zur 5. Woche 4,00 Euro 
  

Die beim Versand schriftlicher Mahnungen entstehenden Portokosten werden den 
Nutzenden zusätzlich in Rechnung gestellt. Nach der 5. Erinnerung erfolgt der Einzug 
der Medien einschließlich der aufgelaufenen Säumnisentgelte und der Verwaltungs-
kosten. 

   
3. Ausdrucke/Kopien  
 a) Ausdruck s/w, pro Seite 0,10 Euro 
 b) Ausdruck farbig, pro Seite 0,20 Euro 
 c) Kopie s/w, DIN A4, pro Seite 0,10 Euro 
 d) Kopie s/w, DIN A3, pro Seite 0,20 Euro 
   
4. Bestellentgelt im Deutschen Leihverkehr   
 a) pro Medium (Buch, Aufsatz, Kopie) 2,00 Euro 
 b) Entgelte der auswärtigen Bibliothek Tragen die Nutzenden 
   
5. Medienersatz, bei Beschädigung oder Verlust Kosten Wiederherstellung/ 

Kosten Wiederbeschaffung 
   
6. Ausleihe E-Book-Reader, Leihfrist 4 Wochen einmalig 10,00 Euro 
   
7. Werbeartikel  Preise siehe Aushang 
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1. Die Stadtbibliothek Springe ist eine öffentliche Einrichtung 

der Stadt Springe. Aufgabe der Stadtbibliothek ist es, der 
Bevölkerung ein aktuelles Medienangebot zur Verfügung zu 
stellen. Die Stadtbibliothek dient allgemeinen kulturellen 
Zwecken und dem allgemeinen Bildungsinteresse, der 
Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der 
Freizeitgestaltung.  
Die Nutzung ist im Rahmen dieser Benutzungsordnung allen 
gestattet. Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach den 
Vorschriften des privaten Rechts.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Bibliothek der Stadt Springe, nachfolgend Stadtbibliothek 
genannt, ist eine öffentliche Einrichtung. Sie dient allgemeinen 
kulturellen Zwecken und dem allgemeinen Bildungsinteresse, der 
Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der 
Freizeitgestaltung.  

(2) Die Regelungen der Benutzungsordnung gelten während des 
gesamten Aufenthalts in der Stadtbibliothek sowie für die Nutzung 
des Medienangebotes. Für das Benutzungsverhältnis finden die 
Vorschriften des privaten Rechts Anwendung.  

(3) Für die Nutzung der Stadtbibliothek wird grundsätzlich kein 
Entgelt erhoben. Entgelte für besondere Leistungen, für die 
Ausstellung und Verlängerung von Leseausweisen, 
Säumnisentgelte und Auslagenersatz werden nach dem zu dieser 
Benutzungsordnung gehörenden Entgeltverzeichnis in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.   

§ 2 Öffnungszeiten  

(1) Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek werden durch Aushang und 
Veröffentlichung im Internet bekannt gemacht.  

 

  

öffentl. Anlage 2 zu DS 907/2021-2026
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2. Der/Die Benutzer/in meldet sich persönlich unter Vorlage 
eines gültigen Ausweisdokumentes an. Er/Sie oder sein/e 
gesetzlicher Vertreter/in verpflichtet sich durch Unterschrift 
zur Einhaltung der Benutzungsordnung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leitung der Stadtbibliothek kann bei Kindern und 
Jugendlichen die schriftliche Erlaubnis der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten verlangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

§ 3 Anmeldung  

(1) Die Nutzenden melden sich persönlich unter Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdokuments 
an und erhalten einen Leseausweis. Mit der Anmeldung bestätigen 
sie durch ihre persönliche Unterschrift die Kenntnisnahme dieser 
Benutzungsordnung.  

(2) Bei der Anmeldung werden personenbezogene Daten unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben 
und gespeichert, soweit diese von der Stadtbibliothek zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben benötigt werden. Die Nutzenden erteilen mit ihrer 
Unterschrift die gesetzlich erforderliche Zustimmung zur 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. 

(3) Minderjährige können selbst Nutzende werden, wenn sie das 7. 
Lebensjahr vollendet haben. Für die Anmeldung Minderjähriger ist 
die ergänzende Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters bzw. 
einer gesetzlichen Vertreterin auf dem Anmeldeformular 
erforderlich. Die Mediennutzung von Kindern bis zum 7. Lebensjahr 
erfolgt über den Leseausweis eines Elternteils/Sorgeberechtigten.  

(4) Dienststellen, juristische Personen, Institute, Firmen und 
Bildungseinrichtungen melden sich durch schriftlichen Antrag 
einer vertretungsberechtigten Person an.  

(5) Die Nutzenden sind verpflichtet, der Stadtbibliothek Änderungen 
des Namens und der Anschrift unverzüglich mitzuteilen.  
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Um die Leistungen der Stadtbibliothek anbieten zu können, 
ist es erforderlich, Benutzerdaten in einem automatisierten 
Verfahren (Bibliotheksinformations-system) zu verarbeiten. 
Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt, sofern die 
Stadtbibliothek Springe nicht durch gesetzliche Vorschriften 
hierzu verpflichtet ist. Die Daten werden auf der Grundlage 
des § 4 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 10 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.  
Eine personenbezogene Auswertung der Nutzungsdaten 
findet nicht statt. Für statistische Zwecke werden 
anonymisierte Analysen durchgeführt.   
 
 
 
 

 
Nach der Anmeldung erhält jede/r Benutzer/in einen 
Ausweis, der nicht übertragbar und bei der Ausleihe 
vorzulegen ist. Er bleibt Eigentum der Stadt Springe. Der 
Verlust des Ausweises ist der Bibliothek sofort mitzuteilen. 
Wohnungs- und Namensänderungen sind unverzüglich 
anzuzeigen. Für Schäden, die durch Missbrauch des 
Ausweises (auch durch dritte Personen) entstehen, haftet 
der/die Benutzer/in, auch wenn kein eigenes Verschulden 
vorliegt.   
 
 
 
 
 
 

§ 4 Datenschutz 
(1) Um die Leistungen der Stadtbibliothek anbieten zu können, ist es 

erforderlich, die Daten der Nutzenden in einem automatisierten 
Verfahren (Bibliotheksinformationssystem) zu verarbeiten. Die 
Daten werden nicht an Dritte übermittelt, sofern die 
Stadtbibliothek nicht durch gesetzliche Vorschriften hierzu 
verpflichtet ist. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des 
Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit 
dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz. 

(2) Eine personenbezogene Auswertung der Nutzungsdaten findet 
nicht statt. Für statistische Zwecke werden anonymisierte 
Analysen durchgeführt.  

§ 5 Leseausweis  
(1) Die Nutzung und/oder Ausleihe von Medien der Stadtbibliothek ist 

nur mit einem gültigen Leseausweis zulässig.  

(2) Der Leseausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der 
Stadtbibliothek. Ein Verlust ist der Stadtbibliothek unverzüglich 
anzuzeigen. Für Schäden, die durch Missbrauch des Leseausweises 
entstehen, haften die eingetragenen Nutzenden bzw. die 
Eltern/Sorgeberechtigten.  

(3) Für die Ausstellung eines Ersatzausweises wird ein Entgelt 
erhoben.  
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3. Die Bibliotheksleitung kann Beschränkungen für die Anzahl 
der entliehenen Medien festlegen. Nicht verfügbare Medien 
können vorbestellt werden. Bestimmte Medien werden 
grundsätzlich nicht oder nur kurzfristig ausgeliehen. 
Ausnahmen kann die Bibliotheksleitung in begründeten 
Fällen zulassen. Medien, die nicht im Bestand der 
Stadtbibliothek vorhanden sind, können entsprechend den 
hierfür geltenden Richtlinien durch den Deutschen 
Leihverkehr beschafft werden.   
 

6. Medien werden für die Dauer von 4 Wochen ausgeliehen. Für 
bestimmte Medienarten kann die Leihfrist verkürzt werden. 
Fristverlängerungen sind möglich, wenn keine 
Vorbestellungen vorliegen. Die Weitergabe der Medien an 
Dritte ist unzulässig. Die Stadtbibliothek ist berechtigt, 
entliehene Medien jederzeit zurückzufordern.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 Ausleihe und Leihfrist  
(1) Gegen Vorlage des Leseausweises können Medien aller Art für die 

festgesetzte Leihfrist ausgeliehen werden.  

(2) Die Leihfrist beträgt grundsätzlich vier Wochen. Die Leitung der 
Stadtbibliothek kann für einzelne Medienarten abweichende 
Leihfristen bestimmen. Sind Medien vorbestellt, kann ihre Leihfrist 
verkürzt werden.  

(3) Sofern keine Vorbestellung vorliegt, kann die Leihfrist vor ihrem 
Ablauf auf Antrag der Nutzenden verlängert werden. 

(4) Die Stadtbibliothek ist berechtigt, entliehene Medien jederzeit 
zurückzufordern.   

§ 7 Ausleihbeschränkungen  
(1) Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen 

Gründen nur in der Stadtbibliothek benutzt werden sollen, können 
dauernd oder vorübergehend von der Ausleihe ausgeschlossen 
werden. Die Entscheidung obliegt der Leitung der Stadtbibliothek.  

(2) Für einzelne Medienarten kann die Leitung der Stadtbibliothek 
besondere Bestimmungen festlegen.  

(3) Für die Ausleihe der Stadtbibliothek finden die gesetzlich 
normierten Altersbeschränkungen, z. B. für Spielfilme, Spiele usw., 
Anwendung.  
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5. Der/Die Benutzer/in ist verpflichtet, die Medien 
pfleglich zu behandeln. Für jede Beschädigung, 
Verschmutzung oder für den Verlust von Medien ist 
der/die Benutzer/in in vollem Umfang 
schadenersatzpflichtig. Für minderjährige 
Benutzer/innen haftet die gesetzliche Vertretung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 11 Behandlung der Medien und Haftung 

(1) Alle Medien sind sorgfältig zu behandeln. Bei Beschädigung oder 
Verlust sind die Nutzenden schadenersatzpflichtig.  

(2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien von den Nutzenden auf 
offensichtliche Mängel hin zu überprüfen.   

(3) Der Verlust oder die Beschädigung von Medien sind der 
Stadtbibliothek unverzüglich anzuzeigen. Es ist untersagt, 
Beschädigungen selbst zu beheben oder durch Dritte beheben zu 
lassen.  

(4) Eine Weitergabe der Medien an Dritte ist nicht gestattet.  

(5) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die durch 
Handhabung von Hard- und Software der Stadtbibliothek an 
Daten, Dateien und Hardware der Nutzenden entstehen. Dies gilt 
auch für Schäden an Geräten, die durch Handhabung von Medien 
aus der Stadtbibliothek entstehen.   

§ 12 Schadenersatz 

(1) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Leitung der 
Stadtbibliothek nach pflichtgemäßem Ermessen.  

(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten 
der Wiederherstellung, bei Verlust nach dem 
Wiederbeschaffungswert.  
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7. Die Stadtbibliothek bietet Zugang zum Internet. Hierbei ist 
die Stadtbibliothek nicht verantwortlich für Inhalte, 
Verfügbarkeit und Qualität von Angeboten Dritter, die über 
den bereitgestellten Zugang abgerufen werden. Der Abruf 
von jugendgefährdenden und rechtswidrigen Angeboten ist 
untersagt und führt bei Zuwiderhandlung ebenso zum 
Ausschluss von der Benutzung wie die bewusste 
Manipulation von Hard- und Software. Ebenso haften der/die 
Benutzer/in bei nachgewiesener, nicht sachgerechter 
Bedienung für Schäden an den PCs.   
Die Stadtbibliothek kann sowohl die Nutzungszeit als auch 
die Nutzung eigener Datenträger einschränken. Eine 
Nutzungserklärung ist auszufüllen und zu unterschreiben. 
Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 
benötigen vor der Nutzung die schriftliche Zustimmung der 
erziehungsberechtigten Person.   
Das Angebot eines freien und kostenlosen WLAN-
Hotspots erfolgt über einen externen Anbieter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Bei Verlust eines Schließfachschlüssels werden die Kosten für die 
Ersatzbeschaffung in Rechnung gestellt.  

§ 13 Nutzungsbedingungen für Internet und WLAN 

(1) Die Internet-Computerarbeitsplätze und das WLAN stehen allen 
Nutzenden zur Verfügung. Die Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze 
kann bei Bedarf von der Leitung der Stadtbibliothek gesondert 
festgelegt und/oder eingeschränkt werden.  

(2) Die Stadtbibliothek haftet nicht:  

-  für Folgen von Verletzungen des Urheberrechts durch 
Nutzende  

-  für Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Nutzenden 
und Internetdienstleistenden 

-  für Schäden, die Nutzenden auf Grund von fehlerhaften 
Inhalten der von ihnen benutzten Medien entstehen  

-  für Schäden, die Nutzenden durch die Nutzung der 
Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek und der dort angebotenen 
Medien an Dateien oder Medienträgern entstehen  

-  für Schäden, die Nutzenden durch Datenmissbrauch Dritter 
auf Grund eines unzureichenden Datenschutzes im Internet 
entstehen.  

(3) Gewährleistungen der Stadtbibliothek, die sich auf die 
Funktionsfähigkeit, der von ihr bereitgestellten Hard- und Software  
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und die Verfügbarkeit der von ihr an diesen Arbeitsplätzen 
zugänglichen Informationen und Medien beziehen, sind 
ausgeschlossen.   

(4) Die Nutzenden verpflichten sich:  

-  die gesetzlichen Regelungen des Straf- und 
Jugendschutzgesetzes zu beachten und an den PC-
Arbeitsplätzen und über das WLAN gesetzeswidrige 
Informationen weder zu nutzen noch zu verbreiten. Das 
Aufrufen rechtswidriger Inhalte (z.B. pornografische, 
rassistische und gewaltverherrlichende Darstellungen) im 
Internet ist untersagt.  

-  keine Dateien und Programme der Stadtbibliothek oder 
Dritter zu manipulieren  

-  keine geschützten Daten zu manipulieren  

-  die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch ihre 
Benutzung an den Geräten und Medien der Stadtbibliothek 
entstehen, zu übernehmen  

-  ihre Zugangsberechtigungen nicht an Dritte weiterzugeben 

-  das Empfangen, Lesen und Versenden von E-Mails nur über 
Drittanbieter abzuwickeln.  

-  technische Störungen unverzüglich den Mitarbeitenden der 
Stadtbibliothek anzuzeigen.  
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(5) Es ist nicht gestattet:  

-  Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen 
durchzuführen  

-  technische Störungen selbstständig zu beheben  

-  Programme und Dateien von mitgebrachten Datenträgern 
oder aus dem Netz an den PC-Arbeitsplätzen zu installieren 
oder zu speichern  

-  an den PC-Arbeitsplätzen kostenpflichtige Inhalte aufzurufen 
oder zu nutzen.   

§ 14 Nutzung Angebote Dritter 

(1) Die Stadtbibliothek bietet verschiedene Angebote Dritter an. 
Hierfür gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Vertragspartner/innen der Stadtbibliothek. Das 
Rechtsverhältnis zwischen den Nutzenden und der Stadtbibliothek 
bleibt hiervon unberührt.  

§ 15 Verhalten in der Stadtbibliothek und Hausrecht  

(1) Die Nutzenden haben sich so zu verhalten, dass andere nicht 
gestört oder in der Benutzung der Stadtbibliothek beeinträchtigt 
werden.   
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8. Die Stadt Springe haftet nicht für die von den Benutzern oder 
Besuchern eingebrachten Wertsachen, Gegenstände oder 
Garderobe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene 
Gegenstände, Wertsachen oder Garderobe der Nutzenden 
übernimmt die Stadtbibliothek keine Haftung. 

(3) Fundsachen werden maximal vier Wochen aufbewahrt. Nach 
Fristablauf werden diese entsorgt oder in Einzelfällen dem 
städtischen Fundbüro übergeben.  

(4) Rauchen und der Konsum von Drogen sind in der Stadtbibliothek 
nicht gestattet. Das Essen und Trinken ist nur im dem dafür 
ausgewiesenen Bereich zulässig. Im Rahmen von Veranstaltungen 
kann hiervon abgewichen werden. Die Entscheidung darüber 
obliegt der Leitung der Stadtbibliothek. 

(5) Fahrzeuge jeglicher Art dürfen nicht mit in die Stadtbibliothek 
gebracht werden. Die Benutzung von Skateboards, Rollschuhen, 
Sportgeräten o.ä. ist untersagt. Das Verbot gilt nicht für 
Kinderwagen, Rollatoren oder andere mobile 
Fortbewegungsgeräte für mobilitätseingeschränkte Personen. 

(6) In der Stadtbibliothek sind tragbare Geräte wie Laptops oder 
Tablets zugelassen. Für die Stromversorgung können unbelegte, 
frei zugängliche Steckdosen genutzt werden. Der Anschluss 
anderer Verbraucher ist nicht gestattet. Das Verändern von 
technischen Geräten und Anlagen der Stadtbibliothek ist nicht 
gestattet. 

(7) Die Nutzung von Mobiltelefonen ist in den Räumen der 
Stadtbibliothek grundsätzlich zulässig. Die Nutzung hat so zu 
erfolgen, dass andere Personen nicht gestört werden. Klingeltöne, 
Musikgeräusche und Toneffekte sind während des Aufenthalts in 
der Bibliothek stumm zu schalten.   
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9. In den Räumen der Stadtbibliothek übt die Leitung der 
Stadtbibliothek das Hausrecht aus. Sie kann ihre Befugnisse 
auf das Bibliothekspersonal übertragen.   
Den Anordnungen und Aufforderungen des 
Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten.  
 
 
Wer gegen die Benutzungsordnung verstößt oder den 
Anordnungen des Personals zuwiderhandelt, kann von der 
Benutzung der Stadtbibliothek ganz oder zeitweise 
ausgeschlossen werden.   

(8) Der Aushang von Plakaten und das Auslegen von Materialien 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Leitung der 
Stadtbibliothek. 

(9) Kommerzielle Werbung, Werbung für politische Parteien, 
Sammlung von Spenden sowie der Vertrieb von Waren durch Dritte 
sind nicht gestattet. 

(10) Foto-, Film und Tonaufnahmen bedürfen der Genehmigung durch 
die Leitung der Stadtbibliothek. Dies gilt auch für Führungen durch 
die öffentlichen Räume durch Dritte. 

(11) Aufnahmen von Veranstaltungen und von Teilnehmenden können 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek (z.B. 
Internet-Auftritt oder in sozialen Netzwerken, z.B. Instagram, 
Facebook u.a.) veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme an 
Veranstaltungen der Stadtbibliothek gilt das Einverständnis für die 
Veröffentlichung als erklärt. 

(12) Der Zutritt zu Dienst-, Archiv- und Magazinräumen ist nicht 
gestattet. 

(13) Das Hausrecht nehmen die Leitung der Stadtbibliothek oder die 
mit der Ausübung beauftragten Bibliotheksmitarbeitenden wahr. 
Den Anweisungen ist Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere im 
Gefahren- und Brandfall.  

§ 16 Ausschluss von der Benutzung 

(1) Nutzende, die gegen diese Benutzungsordnung schwerwiegend 
oder wiederholt verstoßen, können für begrenzte Zeit oder auf   
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10. Die Bibliotheksleitung ist berechtigt im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit Gutschein- und Rabattaktionen 
durchzuführen.   

 
 
 
 
 
 

 
11.  Sollten weitere Regeln zum Verhalten in der Bibliothek 

erforderlich sein, erlässt diese die Bibliotheksleitung. Sie 
werden durch Aushang bekannt gegeben.   

 
 
 
 
 
 
 

12.   Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. August 
2018 in Kraft. 

 
 
 
 

Dauer von der Benutzung der Stadtbibliothek ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet der Bürgermeister. 

§ 17 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung  
(1) Die Leitung der Stadtbibliothek ist berechtigt im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und für Werbemaßnahmen, abweichend vom 
Entgeltverzeichnis, Gutschein- und Rabattaktionen 
durchzuführen.  

(2) Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden in den Räumen der 
Stadtbibliothek eigene Werbeartikel verkauft. 

§ 18 Sonstiges 

(1) Sollten weitere Regeln zum Verhalten in der Stadtbibliothek 
erforderlich sein, erlässt diese die Bibliotheksleitung. Sie werden 
durch Aushang bekannt gegeben. 

(2) Sollten weitere Entgelte erhoben werden, die nicht im 
Entgeltverzeichnis genannt sind, werden diese durch Aushang 
bekannt gegeben.  

§ 19 Inkrafttreten  

(1) Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 1. August 2018 
außer Kraft.  

Springe, den 
     Springfeld 

           (Bürgermeister) 
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07.06.2025 

 
 

Fachbereich Bürgerservice, Bildung und Soziales 
 

 
 

Drucksache Nr. 926/2021-2026 
 
 

In den Sitzung am öffentlich nicht-öf-
fentlich 

SSKA - Schul-, Sport- und Kulturausschuss 18.06.2025  X  

SoJuGA - Ausschuss für Soziales, Jugend und 
Gleichstellung 18.06.2025  X  

VA - Verwaltungsausschuss 26.06.2025   X 

Rat 26.06.2025  X  

 
 
Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 in 
Springe  
 

Beschlussvorschlag  
 
 
Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur und der Ausschuss für Soziales, Jugend und 
Gleichstellung empfehlen dem Rat der Stadt Springe über den Verwaltungsausschuss fol-
genden Beschluss zu fassen: 
 
1. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung wird für alle Schulkinder 

von Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Springe auch weiterhin für alle vier Grund-
schuljahrgänge ab dem Schuljahr 2026/27 angeboten.  

2. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs erfolgt ausschließlich in Ganztagsgrundschulen. 
Über die Umwandlung der Grundschule Gestorf in eine Ganztagsschule ist ein geson-
derter Beschluss zu fassen. 

3. Die Organisation und Durchführung des Ganztags sowie die Ferienbetreuung und even-
tuelle Randbetreuungszeiten im Rahmen von Kooperationspartnerschaften (trilateralen 
Verträgen) mit erfahrenen Jugendhilfeträgern auszugestalten. Die eigenverantwortliche 
organisatorische Übernahme der Gestaltung des Ganztags durch einzelne Schulen 
bleibt weiterhin möglich. In diesem Fall muss die Schule eine werktägliche Betreuung 
von acht Stunden in der Schulzeit vollständig absichern. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die dafür notwendige Rahmenvereinbarung mit dem Land Niedersachsen (öffentl. An-
lage 1) abzuschließen. 

4. Die bestehenden Hortangebote werden in den Ganztagsschulbereich überführt. Hierzu 
wird die Verwaltung ermächtigt, die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen zu 
schließen.  
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Begründung  
 
 
Sachverhalt:  
 
Derzeit gibt es in Trägerschaft der Stadt Springe sechs Grundschulen, wovon fünf als offene 
Ganztagsgrundschulen mit einem optionalen Nachmittagsangebot organisiert sind. Bereits 
seit dem Jahr 2012 besteht ein Rahmenkonzept zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung in 
Grundschulen. Dieses sah auch bisher eine jahrgangsunabhängige Aufnahme aller Grund-
schulkinder vor. Die organisatorische Umsetzung erfolgt über die schulische Ganztagbe-
treuung (zum Teil mit Überlappungsstunden von Hortmitarbeitenden), ergänzt durch Horte 
und ein Betreuungsangebot des Jugendhilfeträgers Efes. 
 
Lediglich bei der Grundschule Gestorf handelt es sich um eine verlässliche Grundschule, 
d.h. das schulische Angebot endet zur Mittagszeit. Eine außerschulische Anschlussbetreu-
ungsmöglichkeit wird dort über den Förderverein zur Verfügung gestellt. Die Umwandlung 
der schulischen Organisationsform in eine Ganztagsschule ist zum Schuljahr 2026/27 be-
absichtigt. Hierzu befindet sich das Konzept in der Erarbeitung, ein beim Regionalen Lan-
desamt für Schule und Bildung (RLSB) bis Dezember einzureichender Antrag wird vorberei-
tet. Die Umwandlung bzw. die Antragstellung beim RLSB ist vom Rat noch förmlich zu be-
schließen. 
 
Mit dem im Oktober 2021 beschlossenen Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern 
im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) wurde der bedarfsunabhängige, 
aufwachsende Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem 
Schuljahr 2026/27 eingeführt. Dieser legt eine werktägliche achtstündige Betreuung mit ma-
ximaler vierwöchiger Ferienschließzeit fest. Normiert ist dieser im § 24 SGB VIII.  
 
Die diesbezügliche Verwaltungsvereinbarung II zwischen dem Bund und den Ländern ist 
am 17. Mai 2023 unterzeichnet worden. Aufgrund dieser Grundlage erfolgte die Ausgestal-
tung der Bewilligungsverfahren für die einzelnen Bundesländer. Die Förderrichtlinie zur Ge-
währung von Zuwendungen für Investitionen im Rahmen des Ganztagsausbaus trat in Nie-
dersachsen zum 01.03.2024 in Kraft. Danach sind bauliche Maßnahmen an bzw. in Schulen 
zur Herrichtung der räumlichen Voraussetzungen förderfähig, die nach dem 12. Oktober 
2021 (Datum der Gesetzesverkündung Bund) begonnen und vor Antragstellung noch nicht 
durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossen wurden. Nach aktueller Rechtslage müs-
sen die geförderten Maßnahmen bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen sein. Der 
Fördersatz beträgt bis zu 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Bundesmitteln, 
ergänzt um bis zu 15 Prozent aus Landesmitteln. Die Stadt Springe als Schulträgerin erhält 
dabei eine maximale Fördersumme von 1.195.347,41 EUR. Alle weiteren Kosten sind ei-
genständig zu tragen. Die Beantragung der Fördermittel wird fristgerecht bis zum 
31.10.2025 durch die Verwaltung erfolgen. 
 
Zielsetzung der Stadt Springe ist die Umsetzung des Ganztagsbetreuungsanspruchs für 
Kinder im Grundschulalter im Rahmen eines ganzheitlichen Bildungs- und Betreuungssys-
tems unter dem Dach des Niedersächsischen Schulgesetzes. Damit orientiert sich die Stadt 
Springe an der Umsetzungsmaßgabe des Landes. Niedersachsen fördert finanziell aus-
schließlich die Umsetzung des Rechtsanspruchs in Ganztagsschulen.  
 
Die konkrete Neuausrichtung des Umsetzungskonzept für die Schulen in Schulträgerschaft 
der Stadt Springe wird derzeitig noch in enger Abstimmung mit den Schulen, den Eltern 
sowie Politik- und Trägervertreterinnen und -vertreter im Rahmen des Runden Tisches 
Ganztag erarbeitet. Dies soll im Rahmen einer staatlich-kommunalen Kooperationspartner-
schaft geschehen. Grundvoraussetzung dafür ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung 
mit dem Land. Die abzuschließende Mustervereinbarung ist der Drucksache als öffentl.  An-
lage 1  beigefügt. 
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Grundschulkinder. Erforderliche Synergieeffekte durch Doppelnutzungen von Räumen sind 
nur sehr eingeschränkt umsetzbar. Außerdem erschwert das im NKiTaG zwingend festge-
legte Fachkräftegebot eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes und bietet trotz des bun-
desweit existenten Fachkräftemangels keinen Raum für alternative Lösungsansätze. 
 
Die Region Hannover hat im März 2023 eine in Niedersachsen einmalig vorliegende Fach-
kräftebedarfsanalyse bis zum Jahr 2030 erstellt. Die Kernaussage der Analyse ist, dass zur-
zeit innerhalb der Region Hannover mindestens ca. 600 Fachkräfte im Kindertagesstätten-
bereich fehlen. Trotz weiterer Anstrengungen im Bereich Ausbau von Schulplätzen zur Er-
höhung der Ausbildungskapazitäten wird die Anzahl der prognostizierten fehlenden Fach-
kräfte auf bis zu min. 5.000 Stellen im Jahr 2027 ansteigen. Auslösender Faktor hier ist auch 
die dritte Fachkraft im Krippenbereich. Diese Zahlen zeigen, dass für einen Ausbau des 
Hortbetreuungssystems gemäß den Vorgaben des NKiTaG keine Kapazitäten vorhanden 
sind. Eine Abbildung der Erfüllung des Rechtsanspruches gemäß GaFöG im Rahmen eines 
Hortangebotes ist faktisch nicht möglich. Die dabei zusätzlich noch erforderlichen räumli-
chen Voraussetzungen zur Bedarfserweiterung sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt. 
 
Dementsprechend bietet gemäß der vorliegenden Rechtslage nur ein einheitliches System 
unter dem Dach der jeweiligen Schule in Kooperation mit einem erfahrenen Jugendhilfeträ-
ger die tatsächliche Möglichkeit, für alle Familien in Springe auch bei steigender Nachfrage 
gemäß Gesetzesvorgabe ein Betreuungsangebot am Nachmittag anzubieten. Zeitgleich 
wird die Flexibilität der Schulen durch Unterstützung eines externen Jugendhilfeträgers ge-
stärkt. Die Vorgaben des SGB VIII entfallen zugunsten der Schulaufsicht inklusive der Ent-
scheidungsfreiheit, mit Hilfe des erfahrenen Jugendhilfeträgers Kooperationsverhältnisse 
auch mit z.B. Sportvereinen, Musikschulen oder ähnlichen ortsansässigen Vereinen aufzu-
bauen. Die Doppelnutzung von Räumen, der flexible Personaleinsatz sowie die Einteilung 
von Betreuungsgruppen ist vereinfacht. Die Bedarfe und Entwicklungsprozesse von Kindern 
können in einem einheitlichen Bildungssystem ganzheitlich berücksichtigt und begleitet wer-
den. 
 
Durch die Bündelung der vorhandenen Ressourcen in Verbindung mit ergänzenden Maß-
nahmen in personeller und räumlicher Hinsicht für die Schulen, soll das bestmöglichste Bil-
dungs- und Betreuungsangebot für Kinder und deren Familien in Springe geschaffen wer-
den. 
 
Um die für das Schuljahr 2026/27 notwendigen Voraussetzungen schaffen zu können, muss 
bereits jetzt eine richtungsweisende Grundsatzentscheidung getroffen werden. Daher emp-
fiehlt die Verwaltung den Beschluss wie vorgeschlagen zu fassen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Die konkreten finanziellen Auswirkungen, insbesondere die Höhe eines von der Schulträge-
rin zu zahlenden Zuschusses zur Umsetzung des schulischen Ganztagsangebots, können 
aktuell noch nicht valide beziffert werden. Diese sind letztlich abhängig von den festzulegen-
den qualitativen und quantitativen Standards und Rahmenbedingungen, die derzeit noch 
ausgearbeitet werden. 
 
 
Auswirkungen auf die Prioritätenplanung:  
 
 
Auswirkungen auf die Kapazitätenplanung:  
 
 
Auswirkung auf das Klima:  
 





Neumann, Michaela
Textfeld
öffentl. Anlage 1 zu DS 926/2021-2026: RV RLSB-H



  
Bildung ist ein Prozess sozialer Interaktion. Pädagogische Fachkräfte verschiedenster 
Professionen bieten Anregungen für Bildungsprozesse von Kindern. Sie gestalten vielfältige 
Lernformen, die den individuellen und entwicklungsspezifischen Voraussetzungen der Kinder 
Rechnung tragen. Sie stellen die inhaltliche Kontinuität von unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Angeboten sicher. Sie gewährleisten eine konzeptionelle, räumliche und 
zeitliche Verzahnung von Zeiten zur freien Gestaltung und Angeboten.   
  
Kindliche Bildungsprozesse setzen verlässliche Beziehungen und Bindungen zu Erwachsenen 
voraus. Die Ganztagsgrundschule bietet Kindern daher konstante Bezugspersonen und 
verlässliche Ansprechpartner, die Kinder fördern und beraten und ihnen aber gleichzeitig auch 
Sicherheit vermitteln.   
  
Die in der Ganztagsgrundschule eingesetzten Personen sollen bei ihrer Tätigkeit von dem 
beschriebenen Bildungsbegriff ausgehen. Die gemeinsamen Überzeugungen sind die 
Grundlage professioneller kooperativer und integrativer Arbeit zur Gestaltung kontinuierlicher 
Bildungsprozesse in Ganztagsgrundschulen.  
  
Bildung, Erziehung und Betreuung in der Ganztagsgrundschule  
  
Ganztagsgrundschulen bieten durch die Zusammenarbeit verschiedener Professionen und 
einer längeren Verweildauer der Schülerinnen und Schüler sowie der Erwachsenen in der 
Schule hervorragende Voraussetzungen, für die Implementierung grundlegender 
konzeptioneller Gestaltungsmerkmale guter Ganztagsgrundschulen. Diese sind u.a.  
  

- individualisierte Lehr- und Lernmethoden, die auf die unterschiedlichen Stärken, 
Interessen und Voraussetzungen der einzelnen Kinder eingehen  

- gute Sozialbeziehungen zwischen Kindern, Erwachsenen sowie zwischen Kindern und 
Erwachsenen  

- hohe Kooperationsbereitschaft aller in der Ganztagsgrundschule tätigen Erwachsenen 
unabhängig von ihrer Profession  

- konzeptionelle Verbindung von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten.  
  
Ganztagsgrundschulen verzahnen Unterricht und außerunterrichtliche Bildungsangebote und 
arbeiten mit multiprofessionellen Teams. Damit unterstützen sie die weitere Entwicklung einer 
positiven Lernkultur und fördern die Entwicklung unterschiedlichster Kompetenzen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler.  
  
Das von der Ganztagsgrundschule verantwortete und in intensiver Abstimmung mit den 
Kooperationspartnern und der Stadt / Gemeinde / Samtgemeinde erarbeitete 
Ganztagsschulkonzept trifft Aussagen zu den Aufgabenfeldern Bildung, Erziehung und 
Betreuung.  
  
Zusammenarbeit der Ganztagsgrundschulen, der Stadt / Gemeinde / Samtgemeinde 
und der/dem Kooperationspartner  
  
Die Grundsätze der Zusammenarbeit in Ganztagsgrundschulen werden durch ein gemäß 
NSchG von der jeweiligen Schule verantwortetes und in intensiver Abstimmung mit der Stadt 
/ Gemeinde / Samtgemeinde und den jeweiligen Kooperationspartnern erarbeitetes 
Ganztagsschulkonzept den örtlichen Gegebenheiten entsprechend angepasst und 
konkretisiert.   
  



Das Konzept beschreibt das gemeinsame Verständnis von Bildung, Erziehung und Betreuung 
in der jeweiligen Ganztagsgrundschule in Abhängigkeit von den örtlichen sozialen, 
wirtschaftlichen und sonstigen Gegebenheiten, definiert die gemeinsamen Ziele sowie den 
konkreten Rahmen der Aufgabenverteilung und der Zusammenarbeit des schulischen und des 
von der jeweiligen Kommune finanzierten Personals.  
  
Darüber hinaus können je nach Konzeption der jeweiligen Ganztagsgrundschule weitere 
Partner in die Ausgestaltung des Ganztags einbezogen werden.   
  
Als Landesmittel stehen gemäß Nr. 4.3 des o. a. RdErl. vom 1.8.2014 maximal die zu 
kapitalisierenden Lehrerstunden (d. h. bis zu 40 % des Ganztagszusatzbedarfs) zur Verfügung.   
  
Bestehende Ganztagsschulkonzepte sind an die Prinzipien dieser Vereinbarung und die 
Grundsätze des trilateralen Vertrages anzupassen.  
  
Vertragsgestaltung  
  
Die Schule und die Stadt / Gemeinde / Samtgemeinde haben die Möglichkeit, einen Vertrag 
zur Regelung der Kooperation und der Finanzierung des außerunterrichtlichen Angebotes in 
der Ganztagsgrundschule zu schließen. Der Vertrag kann auch unter Einbeziehung eines 
Kooperationspartners geschlossen werden. Als Muster für einen trilateralen Vertrag dient der 
in der Anlage zu dieser Vereinbarung befindliche Vertrag.   
  

Das Ganztagsschulkonzept ist dem trilateralen Vertrag nachrichtlich als Anlage beizufügen.   

  
  
     , den   
  
  
Für das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover:  
  
  
_______________________        
(Direktor)  
  
  
  
Für die Stadt / Gemeinde / Samtgemeinde:  
  
 
_________________________ 
(Funktion)  
  
  







 3 

 
 
 
 
 
  (Springfeld ) 
Bürgermeister  
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18.06.2025 

 
 

Fachdienst Kämmerei 
 

 
 

Drucksache Nr. 825/2021-2026 - 2 
 
 

In den Sitzung am öffentlich nicht-öf-
fentlich 

Rat 26.06.2025  X  

 
 
Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025  
- Änderung zur Anpassung an die geänderte Hebesatzsatzung  
 

Beschlussvorschlag  
 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Personalentwicklung und EDV empfiehlt 
dem Rat der Stadt Springe über den Verwaltungsausschuss, folgenden Beschluss zu fas-
sen: 
 

Die beigefügte Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 
2025 wird beschlossen. 

 
 

Begründung  
 
 
 
Historie:  
 
DS-Nr./Wahlperiode Letztentscheidendes Gremium Datum Priorität 
825/2021-2026 Rat 19.02.2025  

 
Der Rat der Stadt Springe hat am 19. Februar 2025 die Haushaltssatzung der Stadt Springe 
für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. 
 
Sachverhalt:  
 
Neue Version der Drucksache wegen Erhöhung des Hebesatzes um einen weiteren 
Punkt.  
 
Sofern der Rat der Stadt Springe die vorgeschlagene Änderung der Hebesatzsatzung zur 
Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen hat, ist analog § 5 der 
Haushaltssatzung dem amtlichen Muster entsprechend anzupassen. 
 
Gem. § 115 Abs. 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaus-
haltssatzung geändert werden, eine einfache Änderungssatzung reicht hierfür nicht aus. 
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Geleitwort

Die Projekte und Vorhaben in unserem Arbeitsprogramm 2023-2027  
fördern die Entwicklung der Metropolregion Hannover Braunschweig 
Göttingen Wolfsburg. Im Handlungsfeld Mobilität gehen wir Heraus-
forderungen durch den Klimawandel an, in der Gesundheitswirtschaft 
schauen wir unter anderem auf Digitalisierung sowie Fachkräftemangel 
und im Standortmarketing stellen wir uns den Wettbewerbsheraus- 
forderungen. Mit zur Verfügung stehenden Fördermitteln der EU, des 
Bundes und des Landes Niedersachsen wollen wir in unseren Hand- 
lungsfeldern weitere Projekte entwickeln, Impulse geben und Netzwerke 
stärken, damit sich unsere Metropolregion als starkes Wirtschafts-,  
Wissenschafts- und Innovationszentrum in Niedersachsen weiter- 
entwickeln kann.

Silvia Nieber
Geschäftsführung Metropolregion GmbH

öff. Anlage 1 zu DS 925/2021-2026
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Die Metropolregion

…als Wirtschafts- und Wissenschaftsraum

profitiert durch die zentrale geografische Lage in Europa und eine hervorragende ver-

kehrstechnische Infrastruktur von einem Wettbewerbsvorteil. Namhafte Unternehmen im 

deutschen Mittelstand und internationale Konzerne, eine große Vielfalt innovativer kleiner 

und mittelständischer Unternehmen und eine starke Wissenschafts- und Forschungsland-

schaft zeichnen die Metropolregion aus. 

…als GmbH

wurde 2009 von den vier namensgebenden Städten Hannover, Braunschweig, Göttingen 

und Wolfsburg, den drei in Vereinen organisierten Zusammenschlüssen von Kommunen, 

Wirtschaft und Wissenschaft sowie dem Land Niedersachsen gegründet. Die Metropolre-

gion GmbH ist Mitglied im deutschen Initiativkreis für Metropolregionen (IKM) von Euro-

päischer Bedeutung.

Gegenstand der GmbH ist es, die Entwicklung der Metropolregion und ihrer Teilräume zu 

fördern und die Herausbildung einer gemeinsamen Identität zu unterstützen. Die Ge-

sellschaft leistet Beiträge zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in der 

Kernregion Niedersachsens. Sie ist die richtungsweisende Einheit zur Koordinierung und 

Steuerung der metropolregionalen Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaftern und 

ihren Mitgliedern aus Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft.

Aufsichtsrat 
18 Mitglieder

Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen,  
Wolfsburg (je 1) 

Verein der Kommunen e.V. (4) 
Verein der Wirtschaft e.V (4) 

Verein der Wissenschaft e.V. (4) 
Land Niedersachsen (1) 

IHK Hannover (1)

Gesellschafterausschuss 
11 Mitglieder

Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen,  
Wolfsburg (je 1) 

Verein der Kommunen e.V. (2) 
Verein der Wirtschaft e.V (2) 

Verein der Wissenschaft e.V. (2) 
Land Niedersachsen (1) 

Beratend: Amt für regionale Landesentwicklung  
Leine/Weser (1)

Gesellschafterversammlung 
8 Gesellschafter

Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen,  
Wolfsburg 

Verein der Kommunen e.V. 
Verein der Wirtschaft e.V 

Verein der Wissenschaft e.V. 
Land Niedersachsen 

Geschäftsführung

Entsendung

Entsendung

Bestellung

Beratung

Beratung

Metropolregion GmbH
GREMIEN DER GMBH

53  

Kommunen 19.000
Quadratkilometer

1.53 Mio*

Sozialversicherungspflichtige

3,9 Mio
Einwohner*innen

137.000
Studierende

*Sozialversicherungspflichtige in Niedersachsen: 3,2 Mio.  
**BIP Land Niedersachsen: 306,7 Mio € 
(Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), 2021)

5 
DAX-Konzerne

168.4  
Mio €**

BIP

öff. Anlage 1 zu DS 925/2021-2026
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8Arbeitsprogramm 2023

…hat die Aufgabe 

im Interesse der Metropolregion beziehungsweise der GmbH 

wichtig Projekte zu initiieren, zu steuern und durchzuführen. 

Im Mittelpunkt stehen dabei Kooperationsprojekte mit und 

zwischen den Gesellschaftern sowie weiteren Stakeholdern, 

die Akquise von Fördermitteln sowie die Entwicklung und 

Etablierung belastbarer Netzwerke einschließlich der ge-

samten Kommunikation.  

Die Gesellschaft kann eigene Förderprojekte, die dem 

Gegenstand der Metropolregion GmbH, ihren Gesell- 

schaftern sowie der Kooperation zwischen ihnen dienlich 

sind, entwickeln, beantragen und durchführen. 

…setzt im Arbeitsprogramm 2023-2027

“Gemeinsam stark. Gemeinsam metropolregional.” auf  

die Handlungsfelder Gesundheitswirtschaft, Mobilität und 

Standortmarketing. Das Arbeitsprogramm antizipiert die 

Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes und die 

Notwendigkeit eines innovativen, intelligenten, wirtschaft-

lichen und sozialen Wandels. Es will einen starken Beitrag 

leisten, die Kommunen, die Wirtschaft und die Wissenschaft 

in der Metropolregion noch resilienter und zukunftsfähiger 

zu machen. Die Vernetzung von Kommunen, Wirtschaft 

und Wissenschaft miteinander, eine Internationalisierung 

sowie die Förderung der Kooperation zwischen urbanen 

und ländlichen Räumen sowie die Fachkräftesicherung sind 

Querschnittsziele, die dazu dienen sollen, alle Akteur*innen, 

auch in den kleineren Kommunen, in die Arbeit der Metro-

polregion einzubinden.

Für die Finanzierung dieser Vorhaben ist die erfolgreiche 

Akquise von Fördermitteln des Bundes, des Landes Nie-

dersachsen und von EU-Fördermitteln eine unabdingbare 

Voraussetzung.

Mobilität

Gesundheitswirtschaft
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Metropolregion GmbH

9 Arbeitsprogramm 2023

Mobilität
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Gemeinsam Mobilität  
von Morgen gestalten
Mobilität und die Verkehrswende haben für die Menschen 

und Unternehmen in der Metropolregion eine wesentliche 

Bedeutung. Von rund 1,53 Mio sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten pendeln* mehr als 500.000 Personen täg-

lich zu ihrem Arbeitsplatz innerhalb der Metropolregion. 

Über 1200 km Autobahn, mehr als 5.000 km Schienennetz 

und 150 km Wasserstraße sowie der Verkehrsflughafen in 

Langenhagen sorgen für Mobilität von Personen und den 

Transport von Gütern.

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Verkehrs-

wende ist die zukunftsfähige Gestaltung der städtischen, 

regionalen und metropolregionalen Mobilität eine große 

Herausforderung. Einem wachsenden Bewusstsein für einen 

notwendigen Wandel in der Mobilität stehen steigende 

Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeug Zulassungen gegenüber. 

Im ländlichen Raum sind vielfach ohne PKW weder Arbeits-

platz noch Nahversorgung, Arzt, Bildungs- und Kulturange-

bote erreichbar.

Mit bedarfsgerechten Lösungen für die Mobilitätswende 

wird die Metropolregion GmbH bei der Entwicklung, der 

Produktion und dem Einsatz von alternativen Mobilitäts- 

und Antriebskonzepten (z. B. Wasserstoff) sowie innovativen 

Dienstleistungen Netzwerkerin, Impulsgeberin und Innova-

tionslabor sein.

Ab 2035 dürfen laut Beschluss auf EU-Ebene nur noch 

Fahrzeuge neuzugelassen werden, die beim Fahren CO2-

emissionsfrei fahren. Das Bundesverkehrsministerium 

forciert mit seinem Masterplan II den Ausbau der Lade- 

infrastruktur für Elektromobile. 

Die Metropolregion GmbH mit ihren Erfahrungen aus dem 

„Schaufenster Elektromobilität“ versteht sich gerade hier als 

Plattform für die Entwicklung bedarfsgerechter vernetzter 

und digitaler Lösungen für die Gestaltung der Mobilität von 

Morgen. 

Es gilt, die Mobilität in der Metropolregion zukünftig so 

zu planen und umzusetzen, dass annähernd gleichwertige 

Lebensverhältnisse hergestellt werden, die Umwelt entlastet 

und zum Klimaschutz beigetragen wird.

Mobilität

*Pendler*innen überqueren auf dem Weg zur Arbeit Gemeinde/
Stadtgrenzen; Hannover und Region Hannover = 1 Gemeinde

Mobilität

Ziele

1.  Gründung eines „Mobilitätsnetzwerkes Metropol-

region“ für eine nachhaltige, vernetzte und digitale 

Mobilität 

In diesem Netzwerk werden Impulse für innovative Ver-

kehrslösungen im Personen- und Güterverkehr erarbeitet 

und Mobilitätsangebote als Beitrag zur Reduzierung des 

CO2- Ausstoßes entwickelt und unterstützt. 

Die Stadt-Land-Kooperationen erfahren eine Stärkung 

durch Konzepte für einen attraktiven Mobilitätsmix (ÖPNV, 

Rufbusse, Car-/Bike-Sharing, On-Demand, Fahrradschnell-

strecken), unterstützt durch digitale Angebote. Zur Ver-

meidung von Doppelstrukturen werden die Konzepte mit 

bereits aktiven Akteur*innen erarbeitet, abgestimmt und 

vorhandenes Know-how genutzt.

2.  Regionale Strategien und Maßnahmen zur  

Förderung der Elektromobilität entwickeln

Zu Erreichung der Klimaziele ist Akzeptanz der Elektro- 

mobilität zu erhöhen. Hier geht es vorrangig um ein ab-

gestimmtes Vorgehen beim Aufbau einer bedarfsgerechten 

Ladeinfrastruktur und die Unterstützung der Kommunen 

bei der Beschaffung von Elektrofahrzeugen soweit dies die 

Förderkriterien ermöglichen.

3.  Partner der Mobilität stärken, Wertschöpfung  

erhöhen und Fachkräfte sichern

Es bedarf Initiativen für nachhaltige Innovationen in der 

Mobilität, die mit entsprechenden Forschungseinrichtungen 

und Praxispartnern entlang der regionalen Wertschöp-

fungskette aufgebaut werden müssen, um die Nutzung von 

Elektromobilität und alternativen Mobilitäts- und Antriebs-

formen weiter auszubauen und ihre Akzeptanz zu erhöhen. 

Dabei sind Schritte zur Förderung einer Gründerszene im 

Bereich der Mobilität zu forcieren.

öff. Anlage 1 zu DS 925/2021-2026
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